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11015 Berlin  
 

 

  

 

Mietrechtsanpassungsgesetz 

 

 

Sehr geehrte Frau Leier, 

 

wir danken Ihnen für die Gelegenheit uns zu dem Entwurf des Mietrechtsanpassungs-

gesetzes äußern zu können, da für unsere 587.000 Betreibe, der Bau-, Ausbau- und 

anlagentechnischen Gewerke, die mit einer energetischen, oder auch altersgerechten 

Modernisierung verbunden Maßnahmen von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung 

sind. 

 

Gerne äußern wir uns zunächst im Folgenden zu den für uns wichtigen Punkten des 

Gesetzentwurfes. 

 

 Modernisierungsumlage nicht absenken 

Die Bundesregierung hat die Bedeutung energetischer und altersgerechter Modernisie-

rungsmaßnahmen im Bestand mehrfach betont - im Koalitionsvertrag, im „Bündnis für 

bezahlbares Wohnen und Bauen“, oder auch in der „Energieeffizienzstrategie Gebäu-

de“. Auch der ZDH misst der energetischen und der altersgerechten Modernisierung 

des Immobilienbestandes eine herausragende Bedeutung bei. Neben einem Abgleich 

und einer Überarbeitung der bestehen-den Bundesförderprogramme sollte jedoch auch 

weiterhin an einer Modernisierungsumlage in Höhe von 11 Prozent festgehalten wer-

den, da sich eine reduzierte Umlage investitionshemmend auswirkt. 

 

 Kappungsgrenze für Luxusmodernisierung 

Problematisch ist nach Auffassung des ZDH, dass eine allgemeine Kappungsgrenze für 

umlagefähige Modernisierungskosten, auch für energetische Modernisierungen nach § 

555b Nr. 1 BGB gelten soll. Nach Einschätzung des ZDH ergibt sich hieraus ein ver-

meidbares Investitionshemmnis. Die Kappungsgrenze sollte auf Luxusmodernisierun-

gen begrenzt sein und nicht für energetische oder altersgerechte Modernisierungsmaß-

nahmen gelten. 
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 Sonderkündigungsrecht 

Da energetische und altersgerechte Modernisierungsmaßnahmen unmittelbar dem Mie-

ter nutzen, sollte von einem Sonderkündigungsrecht nach § 555e BGB für diese Maß-

nahmen abgesehen werden. Zumal Modernisierungen im geringinvestiven Bereich, wie 

im Referentenentwurf ausgeführt, nicht zu einer unbilligen Härte für den Mieter führen 

dürften. 

 

 Vereinfachtes Mieterhöhungsverfahren 

Zu begrüßen ist das Vorhaben ein vereinfachtes Mieterhöhungsverfahren einzuführen. 

Hierdurch sollten gerade Kleinvermieter angereizt werden, entsprechende Modernisie-

rungsmaßnahmen zu ergreifen. 

Das vereinfachte Verfahren jedoch auf Maß-nahmen bis zu 10.000 Euro zu begrenzen, 

ist nach Auffassung des ZDH zu kurz gegriffen. Die Grenze sollte hingegen auf mindes-

tens 20.000 Euro angehoben werden, da bei energetischen und altersgerechten Um-

baumaßnahmen in der Regel in die Bausubstanz eingegriffen wird. Hierdurch liegen 

entsprechende Modernisierungskosten zumeist über 20.000 Euro. 

 

Falls sich über die Punkte hinausgehende Anregungen seitens unserer Mitglieder erge-

ben sollten, würden wir uns freuen Ihnen diese ebenfalls, mit der Bitte um Berücksichti-

gung, übermitteln zu dürfen. 

 

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 

Michel Durieux 

Referatsleiter 

Abteilung Wirtschaft, 

Energie- und Umwelt

 


